






Das digitale Angebot der Anwaltsakademie
Die WEBCASTS
der Anwaltsakademie garantieren eine qualitativ hochwer-
tige und effiziente Weiterbildung, unabhängig von Zeit und
Raum.

Alle WEBCASTS der Anwaltsakademie stehen Ihnen
unlimitiert zur Verfügung. Sie entscheiden selbst:
• wie oft Sie das Seminar ansehen,
• wann und wie oft Sie unterbrechen,
• oder auch die eine oder andere Stelle wiederholen wollen.

APPROBATION:
Aufgrund der aktuellen Lage und der mitgeteilten Maßnah-
men der Bundesregierung hat das DIGITALE ANGEBOT
der Anwaltsakademie für die Dauer der Maßnahmen den
Status von Präsenzseminaren.

WEBCASTS der Anwaltsakademie
• Arbeits- und Sozialrecht – neueste Judikatur: Kündi-
gung – Entlassung – Beendigung von Dienstverhältnis-
sen – . . . und alles, was Sie darüber hinaus zu Corona-
Virus/Quarantäne / Home-Office wissen müssen

• Neueste Judikatur zum MRG
• Beschlüsse der Wohnungseigentümer und deren An-
fechtbarkeit

• ALL-IN-ONE Beendigung von Mietverhältnissen
VPräs. HR Univ.-Lektorin Dr. Patricia Wolf, Richterin des
ASG in Wien

(Module sind auch einzeln buchbar)
MODUL I: Miete, Pacht, Prekarium
MODUL II: Grundlegende Aspekte der Rechtsprechung

zur Kündigung
MODUL III: Räumungsklage – Auflösung – Untergang
MODUL IV: Mietzinsminderung

• WEBCAST Arbeiten in der Corona-Krise: Workflows
optimieren @ Home-Office

Mag. Michael Lanzinger, Rechtsanwalt in Wels

• Österreichisches und europäisches Reiserecht – von der
Mörlialp über die Chinesische Mauer zur Küste

Dr. Michael Wukoschitz, Rechtsanwalt in Wien

• Aktuelle Praxisfragen des Schadenersatzrechtes
Univ.-Prof. Dr. Martin Spitzer, Wirtschaftsuniversität
Wien, Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Bürgerli-
ches Recht und Zivilverfahrensrecht
Univ.-Prof. Dr. Stefan Perner, Vorstand des Institutes für
Zivil- und Unternehmensrecht an der WU Wien

• Schriftsatzgestaltung im öffentlichen Recht – Verwal-
tungsgerichte, VwGH und VfGH

Univ.-Prof. Dr. Mathis Fister, Johannes Kepler Universität
Linz, Institut für Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre,
Rechtsanwalt in Klagenfurt/Wien

• Verwaltungsverfahren Teil I: AVG
• Verwaltungsverfahren Teil II: VStG
Mag. Petra Cernochova, Rechtsanwältin in Wien

• Der Anwalt und sein Honorar – Anspruch, Vereinba-
rung und Fälligkeit anhand praktischer Beispiele

VP Dr. Eric Heinke, Vizepräsident der Rechtsanwaltskam-
mer Wien, Rechtsanwalt in Wien
Mag. Florian Masser, Rechtsanwalt in Wien

• Das Lebenswerk und seine Absicherung durch eine Pri-
vatstiftung

VP Univ.-Lektor Dr. Christoph Szep, Vizepräsident der
Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer, Rechtsanwalt
in Linz

• Arbeitsrechtliche Folgen des Betriebsüberganges – § 3
AVRAG Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz –

Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebs-
teilen auf einen anderen Inhaber

Dr. Susanne Kappel, Rechtsanwältin in Wien

• Steuerrechtliche Konsequenzen der Unternehmens-
nachfolge

Mag. Johannes Eisl, Wirtschaftstreuhänder und Steuerbera-
ter in Salzburg

• NACH DEM STURM . . . – Unternehmensnachfolge
aus der Insolvenz

Dr. Michael Lentsch, Rechtsanwalt in Wiener Neustadt

• Datenschutz-BrushUp – Erfahrungen, Best Practices
und aktuelle Neuerungen

Univ.-Lektor Dr. Michael M. Pachinger, Rechtsanwalt und
Partner bei SCWP Schindhelm, Data Protection Lawyer of
the Year in Austria

• CORPORATE CONFLICT MANAGEMENT – Unter-
nehmensnachfolge in Familienunternehmen

Dr. Marie-Agnes Arlt, LL.M. (NYU), Wirtschaftsmediato-
rin, Rechtsanwältin in Wien

• Vertragsgestaltung bei Eintritt neuer Gesellschafter
mit aktueller Rechtsprechung

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Rüffler, LL.M., Universität Wien,
Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht
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• ALL-IN-ONE Internationales Familienrecht
(Module sind auch einzeln buchbar)

MODUL I: Ehescheidung
MODUL II: Elterliche Verantwortung
MODUL III: Unterhalt
Dr. Robert Fucik, Leitender Staatsanwalt im BMVRDJ

Dr.Marco Nademleinsky, Lehrbeauftragter an der Universi-
tät Wien – Institut für Europarecht, Internationales Recht
und Rechtsvergleichung; Rechtsanwalt in Wien

• ALL-IN-ONE Unterhaltsverpflichtungen gegenüber
Kindern und Partnern

(Module sind auch einzeln buchbar)
MODUL I: Grundlegende Aspekte der Rechtsprechung

zum Unterhaltsrecht
MODUL II: Unterhaltsrecht: Ehegatten und eingetrage-

ne Partner
MODUL III: Kindesunterhaltsrecht
MODUL IV: Unterhaltsvereinbarungen und Unterhalts-

durchsetzung
VP Univ.-Prof. Dr. Matthias Neumayr, Vizepräsident

und Richter des OGH; Universität Salzburg – Fachbereich
Privatrecht

„Neben dem PODCAST Zivilrecht
bietet die AWAK nun auch ein
monatliches Update zu den

aktuellsten Entscheidungen im
Strafrecht an. Das ist zeitgemäße
Weiterbildung für unseren Stand.“
ÖRAK-Präsident Dr. Rupert Wolff

• GELDWÄSCHEREI 4.0 Anti-Geldwäscherei-Compli-
ance in der RAO

Dr. Alexander Wöß, Rechtsanwalt in Linz

• ERBRECHT KOMPAKT
Erbrechtsänderungsgesetz 2015 (überwiegend Inkraft-
treten mit 1. 1. 2017)

• KAPITALMARKT KOMPAKT
Marktmissbrauchsrecht – das neue kapitalmarktrechtli-
che Sanktionsregime – Änderung im Börsegesetz 2016

• STRAFRECHT KOMPAKT
Strafrechtsänderungsgesetz 2015 und Strafprozessrechts-
änderungsgesetz 2016

Mag. DDr. Astrid Hartmann, LL.M. (Cambridge), Rechts-
anwältin in Wien

COMING SOON – NEUE WEBCASTS IN KÜRZE
IM PROGRAMM
• WEBCAST Anwaltliche IP-Praxis – Was Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte in der täglichen Praxis ak-
tuell wissen müssen

Dr. Dominik Hofmarcher, Rechtsanwalt in Wien
Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko, Rechtsanwalt in Wien
Dr. Christian Schumacher, LL.M. (NYU), Rechtsanwalt in
Wien
Dr. Michael Woller, LL.M. MBA, Rechtsanwalt in Wien

• Ausgewählte Grundlagen des Steuerrechts – Top-down
Mag. Thomas Egerth, Steuerberater und Rechtsanwalt in
Wien

„Play“ für Fortbildung – die PODCASTS der AWAK
Führende Experten in den Gebieten Zivilrecht und Straf-
recht bereiten für Sie in den PODCASTS monatlich wich-
tige österreichische und europäische Gerichtsentscheidun-
gen und Gesetzesänderungen auf.

PODCAST „Aktuelle Judikatur und Rechtsentwicklung
im Strafrecht“
Themen, wie zB
• Rechtzeitigkeit der Rechtsmittelausführung bei Voll-
machtsauflösung

• Verschärfung der Anforderungen an Fortführungsan-
träge

• Zulässigkeit der bedingten Strafnachsicht zugleich mit
der Anordnung der Unterbringung

• Voraussetzungen für die Bewilligung des elektronisch
überwachten Hausarrests

• Zur Frage der Zulässigkeit von Vorhalten aus Aussagen
von Zeugen, denen ein Aussagebefreiungsrecht zusteht

werden für Sie zeitnah von den Autoren zusammengefasst.
Autoren: Mag. Andrea Concin, Rechtsanwältin in Feld-

kirch
Dr. Gerald Ruhri, Rechtsanwalt in Graz
Abo-Umfang: 12 Monate
Abo-Preis: € 99,– (exkl 20% USt)

Das Abo ist auf unbestimmte Zeit mit jährlicher Kündi-
gungsmöglichkeit gültig. Das Abo verlängert sich automa-
tisch, sofern keine Kündigung sechs Wochen vor Ablauf der
Zwölfmonatsfrist erfolgt.

Episoden: ca alle vier Wochen erscheint eine Episode in
der Dauer von jeweils ca 20 Minuten, außer im August

PODCAST „Aktuelle Judikatur und Rechtsentwicklung
im Zivilrecht“
Auszug aus der Episode März 2020:
• Das Feststellungsinteresse eines von einer Klagsdrohung
Betroffenen

• Geltendmachung von Sonderbedarf einer Unterhaltsbe-
rechtigten und Teilrechtskraft einer Entscheidung
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• Voraussetzungen für die Solidarhaftung von Mittätern
• Unter welchen Voraussetzungen sind Umschulungskos-
ten ersatzfähig?

• Kann der Ersatz von Personenschäden auf nachbarrecht-
liche Anspruchsgrundlagen gestützt werden?

• Formungültigkeit eines fremdhändigen Testamentes
Autoren: Mag. Franz Galla, Rechtsanwalt in Wien

DDr. Christoph Schmetterer, Rechtsanwalt in Wien
Abo-Umfang: 12 Monate
Abo-Preis: € 99,– (exkl 20% USt)
Das Abo ist auf unbestimmte Zeit mit jährlicher Kündi-

gungsmöglichkeit gültig. Das Abo verlängert sich automa-

tisch, sofern keine Kündigung sechs Wochen vor Ablauf der
Zwölfmonatsfrist erfolgt.

Episode: ca alle vier Wochen erscheint eine Episode in
der Dauer von jeweils ca 20 Minuten, außer im August

KOMBI-ANGEBOT:
PODCAST-Jahres-Abo Zivilrecht und Strafrecht
um € 158,– statt € 198,– exkl 20% USt

TREUE BONUS:
Bestehende PODCAST-Abonnenten erhalten minus 20%
auf ein neues Jahres-Abo.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.awak.at

Maria Anna von Ertl’sche Stiftung

D ie Maria Anna von Ertl’sche Stiftung verleiht auch für
das Jahr 2020 Stipendien an Rechtsanwältinnen oder

Rechtsanwälte.
Anträge auf Gewährung der Stipendien können spätes-

tens innerhalb von drei Kalenderjahren nach der erstmali-
gen (berufsbegründenden) Eintragung als Rechtsanwalt in
die Liste der Rechtsanwaltskammer Wien gestellt werden,
wobei das Jahr der Eintragung selbst nicht mitgerechnet
wird.

Die erstmalige Eintragung in einer anderen Rechtsan-
waltskammer erfüllt nicht die Antragsvoraussetzungen.

Anträge können von allen jenen Rechtsanwältinnen oder
Rechtsanwälten gestellt werden, die im Jahre 2017 oder da-
nach, spätestens jedoch mit Ablauf des Jahres 2020, erstmals
als Rechtsanwalt in die Liste der Rechtsanwaltskammer
Wien eingetragen wurden und noch eingetragen sind.

Ein Bewerbungsansuchen kann nur einmal gestellt wer-
den. Anlässlich der Antragsstellung hat der Antragswerber
die Absicht der unmittelbar bevorstehenden Gründung
oder Mitbegründung einer Rechtsanwaltskanzlei oder die
Beteiligung an einer Rechtsanwaltskanzlei in Wien offenzu-
legen. Verbunden damit sind die ihr und ihm dadurch ent-
stehenden einmaligen Auslagen sowie die danach laufenden
Kosten darzutun und glaubhaft zu machen. Diesen Zahlen
ist eine Einnahmenschätzung gegenüberzustellen (Business
Case).

Die Gründung, Mitbegründung oder Beteiligung ist oh-
ne Verzug nachzuweisen. Erforderliche Unterlagen sind
über Verlangen vorzulegen.

Der Punkt Zweitens erster Absatz des Stiftbriefes lautet:

„Diese Stiftung soll angehenden Rechtsanwälten männli-
chen und weiblichen Geschlechtes, dh solchen, bei welchen
bereits die Voraussetzungen für die Ausübung der Rechtsan-
waltschaft in Wien gegeben sind, verliehen werden, welche
ferner unbemittelt sind, von Sitten, Rechtschaffenheit und
christkatholischer Religion echte Beweise abstatten und zu-
gleich den Nachweis der mindestens mit sehr gutem Erfolge
abgelegten Rechtsanwaltsprüfung zu erbringen.“

Der Punkt Viertens erster und zweiter Absatz des Stift-
briefes lautet:

„Diejenigen welchen diese Stiftung verliehen wird, erhal-
ten im Rahmen der von ihnen dargetanenen Kosten einen
Stiftungsbetrag von insgesamt bis zu EUR 80.800,–, wobei
für die Kosten der Gründung, Mitbegründung oder Beteili-
gung sogleich ein Betrag von EUR 26.800,– in bar und zur
teilweisen Deckung der laufenden Kosten des Kanzleibetriebs
durch fünf nacheinander folgende Jahre jedes Jahr ein Betrag
von EUR 5.400,– in halbjährigen Raten auszubezahlen sind.

Die Auszahlung erfolgt insoweit die liquiden Mittel der
Stiftung reichen. Eine Stiftung kann auch zwischen Stiftungs-
werbern geteilt werden.“

Ansuchen mit allen Unterlagen um Verleihung der Stif-
tung sind bis spätestens 31. 1. 2021 beim Präsidenten der
Rechtsanwaltskammer Wien elektronisch an die E-Mail-
Adressen office@rakwien.at und office@ertlstiftung.at zu
stellen. Stiftungssatzung, Merkblatt und Fragebogen finden
sich auch auf der Homepage des Österreichischen Rechts-
anwaltskammertages www.rechtsanwaelte.at, interner Be-
reich, Punkt 4. Weitere Informationen unter Maria Anna
von Ertl’sche Stiftung.
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Dateneigentum –
Das Sachenrecht der Daten

D as im Jan Sramek Verlag erschienene und von RA
Gregor Klammer verfasste Werk „Dateneigentum –

Das Sachenrecht der Daten“ setzt sich zum Ziel, eine recht-
liche Qualifikation und insb eine sachenrechtliche Einord-
nung des schwer zu fassenden Begriffs „Daten“ vorzuneh-
men.

Während in Deutschland in jüngerer
Zeit diverse Stellungnahmen zu diesem
Thema erschienen sind, ist dem Autor
darin zuzustimmen, dass für das öster-
reichische Recht eine solche umfassende
Darstellung bisher nicht vorlag. Gerade
im Bereich des Sachenrechts bestehen
auch durchaus beachtliche Unterschiede
zwischen dem deutschen und dem öster-

reichischen Zivilrecht, weshalb eine entsprechende Unter-
suchung auf Basis der spezifisch österreichischen Rechtslage
als durchaus sinnvoll erscheint.

Ausgangspunkt der Überlegungen des Autors ist die Un-
terscheidung zwischen den Begriffen „Daten“ und „Daten-
verkörperungen“. Nach Ansicht von Klammer handelt es
sich dabei zwar jeweils um Sachen iSv § 285 ABGB, aber
nur „Datenverkörperungen“ sind nach Ansicht des Autors
auch körperliche Sachen iSv § 292 ABGB. Die entsprechen-
den Überlegungen werden vom Autor im zweiten Abschnitt
des Buchs ausführlich dargestellt.

Im dritten und vierten Abschnitt des Buchs beschäftigt
sich der Autor mit dem Besitz bzw dem Eigentum an „Da-
tenverkörperungen“ und geht dabei jeweils auch auf den
Erwerb, die Übertragung und das Erlöschen von Besitz
und Eigentum sowie deren Schutz durch die Rechtsord-
nung ein.

Im fünften Abschnitt sind die Möglichkeiten der Be-
gründung dinglicher Sicherheiten, insb Pfandrechte, an
„Datenverkörperungen“ dargestellt.

Im sechsten Abschnitt behandelt der Autor den Einfluss
und die Wirkung sonderrechtlicher Regelungen insb des
Immaterialgüterrechts, des Datenschutzrechts und des Lau-
terkeitsrechts auf „Datenverkörperungen“.

Im siebten Abschnitt sind vertragliche Gestaltungsmög-
lichkeiten und deren Grenzen (zB im Rahmen der Gel-
tungs- und Inhaltskontrolle) dargestellt. Der letzte Ab-
schnitt des Werks geht noch auf Probleme des Internatio-
nalen Privatrechts ein.

Am Ende der Darstellung finden sich eine Zusammen-
fassung der wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung so-
wie ein umfangreiches Literaturverzeichnis, ein Judikatur-
verzeichnis und ein Stichwortverzeichnis, welche das vorlie-
gende Buch abrunden und ergänzen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich beim
vorliegenden Werk um eine fundierte und alle wesentlichen

Themen behandelnde Untersuchung handelt, die wissen-
schaftlich fundiert und dennoch praxisbezogen ist. Im Hin-
blick auf die immer größer werdende Bedeutung von Daten
im Rechts- und Wirtschaftsleben ist die vorliegende Dar-
stellung auch für die rechtsanwaltliche Praxis sehr zu emp-
fehlen.

Dateneigentum – Das Sachenrecht der Daten.

Von Gregor Klammer. Jan Sramek Verlag, Wien 2019,
XXVIII, 406 Seiten, br, € 78,–.

CHRISTIAN WIRTHENSOHN

Datenschutz – Recht und Praxis

D as im LexisNexis Verlag erschienene und von RA Dr.
Michael M. Pachinger herausgegebene Handbuch Da-

tenschutz – Recht und Praxis soll ein gutes Jahr nach Wirk-
samwerden der Bestimmungen der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) wichtige Themenbereiche aus dem Be-
reich des Datenschutzes sowohl in rechtlicher als auch in
praktischer Hinsicht aufbereiten. Der Herausgeber hat zu
diesem Zweck ein elfköpfiges Autorenteam zusammenge-
stellt, welches über Expertise sowohl im akademischen Be-
reich als auch über praktische Erfahrungen im Daten-
schutzbereich verfügt.

Thematisch wird eine Vielzahl daten-
schutzrechtlicher Fragestellungen bear-
beitet. Im ersten Abschnitt (Verfahren
& Behörden) gibt eine ehemalige Mitar-
beiterin der österreichischen Daten-
schutzbehörde Einblicke in die Arbeit
der Aufsichtsbehörden sowohl auf natio-
naler als auch auf europäischer Ebene.

Im zweiten Teil (Datenschutzbeauf-
tragte) kommen zwei Datenschutzbeauftragte zu Wort, die
ihre Tätigkeit im Rahmen eines Vereins bzw eines Konzerns
detailliert beschreiben.

Im dritten Teil (IT & Blockchain) wird das sehr aktuelle
Thema der Blockchain-Technologie aus datenschutzrechtli-
cher Sicht aufgearbeitet und mögliche Lösungsansätze für
datenschutzrechtliche Problemstellungen in diesem Bereich
präsentiert.

Der Herausgeber selbst stellt im vierten Teil (Daten-
schutzverträge) die wichtigsten datenschutzrechtlichen Ver-
tragstypen vor und gibt auch wertvolle Praxistipps für die
Gestaltung solcher Verträge. Dieser Abschnitt enthält auch
direkt verwendbare Musterklauseln.

In einem weiteren Teil (Straf- und Arbeitsrecht) wird zu-
nächst der in § 63 des österreichischen DSG enthaltene ge-
richtliche Straftatbestand der Datenverarbeitung in Ge-
winn- oder Schädigungsabsicht umfassend dargestellt und
in der Folge auch die Verwaltungsstraftatbestände des
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DSG erläutert, die neben den Geldbußentatbeständen des
Art 83 DSGVO bestehen.

In der Folge werden praktisch besonders bedeutsame da-
tenschutzrechtliche Fragestellungen der Verwendung von
Mitarbeiterdaten dargestellt. Diese Darstellung wird durch
einen Anhang mit Mustern (Datenschutzerklärung, Einwil-
ligung zur Verarbeitung von Fotos und Videos, Verpflich-
tung Datengeheimnis) ergänzt.

Im sechsten Teil (International) findet sich eine Darstel-
lung der Regelungen der DSGVO zu internationalen Daten-
transfers, welche gerade iZm der Nutzung moderner IT-
Systeme praktisch sehr bedeutsam sind.

Der siebte Teil (Strategie & Organisation) enthält Praxis-
tipps zur konkreten Umsetzung der datenschutzrechtlichen
Vorgaben in Organisationen. Neben den vielen rechtlichen
Unsicherheiten stellt die organisatorische Umsetzung der
Vorgaben in der DSGVO ein praktisch sehr relevantes Pro-
blem dar, weshalb entsprechende Hinweise jedenfalls hilf-
reich sind.

Der letzte Teil des vorliegenden Werks (Sicherheit) be-
schäftigt sich mit der Umsetzung von technischen und
organisatorischen Datensicherheitsmaßnahmen in der
Praxis. Auch das ist ein praktisch sehr bedeutsamer Be-
reich der Vorgaben der DSGVO, der die betroffenen Un-
ternehmen und Organisationen immer wieder vor Proble-
me stellt.

Die in den einzelnen Teilen enthaltenen Beiträge sind
inhaltlich von durchwegs hoher Qualität und enthalten viel-
fach sehr brauchbare und direkt anwendbare Tipps für die
Praxis. Zu beachten ist lediglich, dass die enthaltenen Bei-
träge nicht alle für die praktische Umsetzung der Vorgaben
der DSGVO relevanten Themenbereiche abdecken, wobei
dies ausdrücklich nicht das erklärte Ziel des vorliegenden
Werks ist.

Zusammenfassend liefert das vorliegende Handbuch
brauchbare Praxistipps und umfassende Darstellungen der
behandelten Themen und stellt insofern eine wertvolle Er-
gänzung zu den bestehenden Rechtskommentaren zur
DSGVO dar.

Datenschutz – Recht und Praxis.

Von Michael M. Pachinger (Hrsg). 1. Auflage, Verlag Le-
xisNexis, Wien 2019, 528 Seiten, geb, € 98,–.

CHRISTIAN WIRTHENSOHN

Recht der politischen Parteien

D ie erweiterte 2. Auflage des Kommentars zum Recht
der politischen Parteien bespricht sämtliche für die

österreichische Parteienlandschaft zur Anwendung gelan-
genden einschlägigen Gesetze: das Parteiengesetz 2012,
das Parteien-Förderungsgesetz 2012, das Bundespräsiden-
tenwahlgesetz 1971 mit Novellierungen, das Klubfinanzie-
rungsgesetz 1985 mit Novellierungen, das Publizistikförde-
rungsgesetz 1984, das Parteiengesetz 1975 sowie Regelun-
gen in den Bundesänderungen zu Parteienförderung, Klub-
finanzierung und Landtagswahlordnungen und wird
abgerundet durch europäische Normen der Staatengruppe
gegen Korruption des Europarates (GRECO).

Besonderer Schwerpunkt dieses
Werks liegt auf der Kommentierung
zum PartG, welches medial seit Jahren
diskutiert wird. Hervorzuheben ist die
umfangreiche Aufarbeitung des politi-
schen Meinungsbildungsprozesses zum
PartG und dem PartFörG und die beson-
ders aufwendige Kommentierung. So
werden zu jedem Paragrafen in einem ei-

genen Abschnitt die einschlägigen Entscheidungen bespro-
chen und diskutiert. Auch die anderen Gesetze werden in
diesem Werk ausführlich behandelt, wenngleich die Lan-
desregelungen eher spärlich kommentiert bleiben, was wohl
auch dem Umstand geschuldet sein dürfte, einen sämtliche
für die Parteienlandschaft einschlägigen Gesetze abdecken-
den Kommentar zu verfassen. Dies ist den Autoren jeden-
falls gelungen.

Nicht unerwähnt bleiben darf auch der „Service-Teil“
des Werks, so verweisen die Autoren im Literaturverzeich-
nis nochmals auf alle einschlägigen Internetquellen zu den
einzelnen Paragrafen der Gesetze, was das Auffinden rele-
vanter Normen erleichtert. Hinzu kommt das strukturierte
Sachverzeichnis, welches schnelles Nachschlagen ermög-
licht.

Das Werk ist daher vor allem für Praktiker und mit po-
litischen Parteien befasste Juristinnen und Juristen jeden-
falls empfehlenswert.

Recht der politischen Parteien, Kommentar.

Von Christian Eisner/Michael R. Kogler/Andreas Ulrich.
2. Auflage, Jan Sramek Verlag, Wien 2019, XL, 428 Seiten,
geb, € 118,–.

THERESIA LEITINGER
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Bürgerliches Recht

E ines der bei Studenten und Praktikern zu Recht belieb-
testen Lehrbücher zum Bürgerlichen Recht – der „PSK“

– ist nun in 6. Auflage erschienen und auch gemeinsam mit
dem Glossar und der neuen 2. Auflage des Österreich-
Casebooks zum Lehrbuch Bürgerliches Recht als Paket er-
hältlich.

Als Erstes ist zu erwähnen, dass die
Digitalisierung nun auch in diesem
Werk Einzug gefunden hat: Es werden
an mehreren Stellen Passagen des Lehr-
buches mit Lecture Casts vernetzt, die
online auf psk.manz.at abrufbar sind.
Im Lehrbuch sind diese Lernvideos mit

einem neu eingeführten Symbol gekennzeichnet. Das Lehr-
buch wurde parallel somit auch online um wertvolle Inhalte
angereichert.

Der PSK in sechster Auflage ist erfreulicherweise in ver-
hältnismäßig überschaubarem Umfang geblieben: Das ge-
samte Bürgerliche Recht auf 764 Seiten abzudecken, ist
wahrhaft eine Meisterleistung. Dabei bleiben tatsächlich
nur Details ausgespart, die vor allem auch in Zusammen-
schau mit dem Österreich-Casebook in 2. Auflage perfekt
abgedeckt werden, weshalb sich diese beiden Werke auch
wunderbar ergänzen. Auffallend ist dabei, dass die Autoren
ihr Ohr am Puls der Zeit und der Praxis haben, wissen-
schaftliche Diskussionen bleiben, so sie dogmatisch relevant
sind, auf ein Minimum reduziert und werden – falls not-
wendig – dennoch erschöpfend dargestellt.

Hervorzuheben ist, dass die Autoren bei der bewährten
Einteilung der Kapitel geblieben sind. Diese unterscheidet
sich von anderen Lehrbüchern des Bürgerlichen Rechts
und ist besonders für das Nachschlagen wesentlich effizien-
ter (so etwa die Zusammenfassung der Mehrpersonalität in
einem eigenen Kapitel).

Prädikat: Ein Muss für jede(n) (angehende[n]) Juristen
und Juristin!

Bürgerliches Recht. Lernen – Üben – Wissen.

Von Stefan Perner/Martin Spitzer/Georg E. Kodek. Verlag
Manz, 6. Auflage, Wien 2019, VIII, 764 Seiten, br, € 71,– (als
Paket mit dem Österreich-Casebook € 114,–).

THERESIA LEITINGER

PatG Patentgesetz

N ach den die Standardwerke der österreichischen Pa-
tentrechtsliteratur darstellenden Werken, dem Kom-

mentar zum materiellen Patentrecht von Friebel/Pulitzer
aus 1972, dem Kurzkommentar von Weiser in 3. Auflage
aus 2016 sowie der Patentrechts-Sonderausgabe von Wilt-
schek (zuletzt aus 2013) beinhaltet das vorliegende Werk
die erste umfassende Darstellung des Patentrechts, geht aber
über alle älteren Werke deutlich hinaus: In noch nie dage-
wesener Tiefe werden gemeinsam die Bestimmungen von
Patentgesetz, Patentverträge-Einführungsgesetz und Ge-
brauchsmustergesetz behandelt. Es ist gewiss nicht übertrie-
ben, von einem Meilenstein der österreichischen Patent-
rechtsliteratur zu sprechen. Damit verbunden ist natürlich
die in Buchbesprechungen immer wieder getroffene Feststel-
lung der Unverzichtbarkeit für einschlägig tätige Juristen.

Die Patentrechts-Community ist
klein in Österreich – auch, unter Beach-
tung der Größenverhältnisse, in anderen
Ländern. Die Bedeutung des Schutzes
geistigen Eigentums ist umso größer.
Zum Teil wird das auch durch eine rela-
tiv große Anzahl einschlägiger Publika-
tionen zu Spezialfragen dokumentiert,
welche, natürlich neben der Judikatur,
in den Literaturverzeichnissen und den

Fußnoten angeführt sind, und damit die weitergehende Be-
schäftigung mit solchen Themen erleichtern.

Auch im Vorwort von Senatspräsident des OLG Wien
Dr. Manfred Hinger wird auf die kleine Community Bezug
genommen und auf den Nutzen der verständlichen Sprache
des vorliegenden Werks für Juristinnen und Juristen, die
sich nicht täglich mit diesem Rechtsgebiet beschäftigen.
Der ist zweifellos gegeben und steigt mit der Lektüre jeder
der die Komplexität des engen Rechtsgebietes manifestie-
renden 1.728 Seiten des Buchs. Nach mehr als 35 Jahren
anwaltlicher Praxis im Patentrecht lese ich manche Ab-
schnitte des Kommentars mit Kenntnis behandelter Ent-
scheidungen und Quellen und denke einerseits, Teile des
Patentrechts nun einigermaßen zu verstehen, und anderer-
seits, welche Vorsicht bei der Lektüre von Kommentaren zu
Rechtsgebieten angebracht ist, mit denen man sich nicht
ständig beschäftigt – und wie weit wir uns von der Zumut-
barkeit der Zumessung des § 2 ABGB entfernt haben. Da-
mit aber gebe ich, nicht ohne den Herausgebern und den
Autoren zu dem Werk gratuliert zu haben, an die Abteilun-
gen Rechtsphilosophie und Rechtspolitik weiter.

PatG Patentgesetz.

Von Michael Stadler/Alexander Koller (Hrsg). 1. Auflage
2019, Linde Verlag, 1.728 Seiten, geb, 268,–.

CHRISTIAN GASSAUER-FLEISSNER
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Prozessökonomische
Alternativen zur Verständigung
im Strafverfahren

D ie vorliegende Monographie vonMartin Göttgen wur-
de im Jahr 2018 an der Universität Trier im Fachbe-

reich Rechtswissenschaften als Dissertation angenommen.
Die forschungsleitende Fragestellung ist interessanterweise
nicht die Optimierung der am 4. 8. 2008 in Deutschland in
Kraft getretenen gesetzlichen Regelung der Verständigung
im Strafverfahren gem § 257c dStPO, sondern die Nutzung
von im geltenden deutschen Strafprozessrecht bereits vor-
gesehenen Alternativen zu einer verständigungsbasierten
Erledigungspraxis.

Nach einem einführenden Kapitel A.
über Gegenstand der Arbeit und deren
praktische Relevanz wird im Grundsatz-
kapitel B. die Rechtslage in Deutschland
als Problemstellung aufgefächert. Die
Rechtmäßigkeit und Rechtswidrigkeit
eines „Deals“ hänge maßgeblich von
der Einhaltung der Prozessmaximen
ab. Diese werden, immer den Blick auf

den leading case des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts
vom 19. 3. 2013 (BVerfGE 133, 168) gerichtet, in ihrem
Widerstreit sachlich und ausgewogen analysiert und abge-
wogen. Neben den von einer Verständigung beeinträchtig-
ten Grundsätzen (Verfahrensfairness, Selbstbelastungsfrei-
heit, Öffentlichkeitsgrundsatz, Schuldprinzip, Gleichheits-
grundsatz ua) werden die einer Verständigung förderlichen
Grundsätze (insb Beschleunigungsgebot und Prozessöko-
nomie) fundiert ausgeführt und diskutiert. In einer ge-
samthaften Abwägung konzediert der Autor dem deut-
schen Bundesverfassungsgericht, durch seine Konkretisie-
rungen dem Verständigungsgesetz in allen verfassungs-
rechtlichen Belangen die größtmögliche Geltung
verschafft zu haben (S 40). Es folgt die Erörterung einfach-
gesetzlicher Regelungen (Zulässigkeit der Angabe einer
Strafober- und Strafuntergrenze durch das Gericht, Beweis-
verwertungsverbote, Geständnis als Soll-Vorschrift), die in
diesem Rahmen nicht vertiefend behandelt werden muss.
Auch und gerade aus österreichischer Sicht interessant ist
in der Folge die Konstatierung (S 51 f), dass das in
Deutschland mit dem Verständigungsgesetz verfolgte pro-
zessökonomische Ziel mit den Präzisierungen des Bundes-
verfassungsgerichts nicht erreicht wird bzw werden kann.
Nur sehr kurz werden das Kapitel abschließend (S 54f un-
ter der Überschrift IV. „Tatsächliche Probleme – oder: wo
kein Kläger (Rechtsmittelführer), da kein „(Revisions-)
Richter“ gestreift.

Im umfänglichsten, 74 Seiten zählenden Kapitel C.
(„Rechtliche Situation im Ausland und Lehren für das deut-
sche Recht“) beschreibt der Autor Verständigungstenden-

zen und Kodifizierungen in Österreich, der Schweiz und
in Luxemburg. Während der Rechtslage in Österreich mit
knapp vier Seiten und jener in Luxemburg immerhin mit
knapp acht Seiten wenig Raum gewidmet wird, gelangt
das Schweizer Modell des so genannten abgekürzten Ver-
fahrens (Art 358–363 chStPO) wegen seiner Ähnlichkeit
zum deutschen Modell sehr ausführlich – in kritischer Aus-
einandersetzung – zur Darstellung.

Aufschlussreich liest sich zunächst die kurz gehaltene
Außensicht (S 56 ff) auf die österreichische Rechtslage:
Diese kenne kein kodifiziertes Abspracheverfahren. Laut
höchstgerichtlicher Judikatur stünden Absprachen in ekla-
tantem Widerspruch zu den Grundprinzipien österreichi-
schen Verfahrensrechts; dem Gericht sei verboten, mit
„(mutmaßlichen) Rechtsbrechern“ zu kontrahieren, ja es
stünde eine Strafbarkeit von Richtern, nicht aber von Ver-
teidigern im Raum. Diese strikt ablehnende Haltung stelle
– so der Autor – „eine Ausnahme in den kontinentaleuro-
päischen Ländern“ dar. Das Aushandeln von Urteilen gäbe
es in Österreich dennoch. Eine kontroverse Diskussion un-
ter anwaltlichen Autoren in den Jahren 2010 und 2011
wird kurz angerissen. Das ist es aber dann auch schon ge-
wesen.

Dass bereits mit der Strafprozessnovelle 1999 unter der
Sammelbezeichnung Diversion eine vom Autor im
deutschsprachigen Raum gesuchte „Prozessökonomische
Alternative zur Verständigung im Strafverfahren“– so der
Titel des rezensierten Werkes – als Strafverfahren mit kon-
sensualen Elementen unter Einbeziehung berechtigter Op-
ferinteressen in Österreich umgesetzt wurde, ist dabei dem
Autor bedauerlicherweise entgangen. Insoweit ist die Ar-
beit unvollständig, zumal ihr auch verborgen geblieben
ist, dass in Österreich – nach einer bezeichnenderweise
im Ausland im Archivum Iuridicum Cracoviense
1998–1999, 171, erschienenen, zunächst unbemerkt geblie-
benen Abhandlung von Tipold – erstmals im Jahr 2002 ei-
ne fachöffentlich ausgetragene Kontroverse über Abspra-
chen im Strafprozess stattfand (bei der 7. Finanzstrafrecht-
lichen Tagung an der Universität Linz zwischen Ratz und
dem Rezensenten, nachzulesen in Leitner [Hrsg], Finanz-
strafrecht 2002, 73, 99). So bleibt auch die umfassende kri-
tische Darstellung „Konsensuale Verfahrensabkürzung im
Strafprozess“ von Luef-Kölbl von der Universität Graz, er-
schienen im Februar 2016, unberücksichtigt und werden
damit – auch für Deutschland – jene rechtsvergleichenden
Schlussfolgerungen nicht gezogen, die zu ziehen möglich
gewesen wären. Irrig stellt der Autor (S 59) vielmehr fest,
aus der grundsätzlich abweichenden Rechtslage in Öster-
reich könnten keine Lehren für Deutschland gezogen wer-
den.

Während man in dem sonst vorzüglichen Werk also eine
vollständige und kritische Darstellung der Rechtslage und
Problemstellung in Österreich vermisst, findet sich dort ei-
ne profunde Beschreibung und Diskussion des „abgekürz-
ten Verfahrens“ in der Schweiz. Als Outsider will und kann
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sich der Rezensent nicht zu den bezüglichen, ausführlich
dargelegten Erörterungen kritisch einbringen, das gilt auch
für die vom Autor im Abschnitt 2. Kapitel C. gezogenen
Lehren für das deutsche Recht (S 99–120). Aus österreichi-
scher Sicht ist aber allemal die gediegene Darstellung des
hier einschlägigen schweizerischen Rechtsinstituts informa-
tiv und aufschlussreich. Substantiell nicht anders verhält es
sich bei dem Exkurs in das Luxemburgische Recht, aus dem
jedoch keine besonderen Erkenntnisse für Deutschland ge-
zogen werden (S 129).

In Kapitel D. („Konsequenzen und Problemlösung“) be-
eindruckt der Autor mit insgesamt und im Detail kritischer
Beurteilung. Er spannt den Bogen über die Möglichkeit der
Umgehung der rechtmäßigen Verständigung zunächst zu
Strafbarkeitsrisiken bei informellen „Deals“ (S 130 ff,
133 ff). Dabei kommen auch Strafbarkeitsrisiken für den
Verteidiger zur Darstellung (S 144f). Diese Ausführungen
erscheinen aus österreichischer Sicht solide geschrieben. In-
teressant ist der nachfolgende Versuch, die Verfahren nach
§ 154 Abs 2, § 154a Abs 2 dStPO als prozessökonomische
Alternative zur Verständigung zu § 257c dStPO zu propa-
gieren – es soll hier damit sein Bewenden haben, dazu kurz
festzuhalten, dass der Autor mit den im Opportunitätsprin-
zip wurzelnden Regelungen der §§ 153, 153a dStPO den
entscheidenden Ansatz sieht, auch wenn diese nur bei Ver-
gehen in Betracht gezogen werden können. Insb fehle aber
bei diesen Einstellungsmöglichkeiten außerhalb der Haupt-
verhandlung die Transparenz für die Öffentlichkeit – sic
(Anm: ein Blick auf die österreichische Diversionsregelung
der §§ 198ff StPO könnte da wohl weiterhelfen)! Der vom
Autor favorisierte „Königsweg“ der § 154 Abs 2, § 154a
Abs 2 dStPO (S 149ff), der bloß auf Teileinstellungen bzw
Beschränkung der Verfolgung bei ua nicht abtrennbaren
Teilen der Tat, die „nicht beträchtlich ins Gewicht fallen“,
fokussiert, nimmt sich demgegenüber aus österreichischer
Perspektive vergleichsweise bescheiden aus. Auch wenn
diese Lösungsidee klug und umsichtig durchargumentiert
sein mag. Die hierzu in Österreich im Rechtsvergleich ein-
schlägigen § 193 StPO (Einstellung bei mehreren Straftaten)
und § 192 StPO (Einstellung wegen Geringfügigkeit), die
schon längere Zeit Rechtsbestand sind und Opportunitäts-
erwägungen zulassen, würde hierzulande wohl kaum je-
mand als einen Königsweg bezeichnen. Dieses Prädikat ist
wohl allemal der Diversion österreichischer Prägung vorbe-
halten.

Der Band ist summa summarum zwar kein Muss, aber
doch ein Gewinn für jede gut bestückte (sei es auch „nur“
anwaltliche) Fachbibliothek im deutschsprachigen Raum.
Wünschenswert wäre, dass sich der Autor seiner Bring-
schuld bewusst werden würde, das international herzeigba-
re Rechtsinstitut der österreichischen Diversion im Kontext
seines Werkes noch aufzuarbeiten und den einschlägigen,
auf die Rechtslage in Österreich bezogenen Teil seiner an-
sonsten sehr bemerkenswerten Dissertation in einem Fach-
beitrag zu ergänzen. Das Buch ist insgesamt betrachtet zu

empfehlen, insb in seinemTeil mit deutsch-schweizerischer
Schwerpunktsetzung.

Prozessökonomische Alternativen zur Verständigung
im Strafverfahren.

Von Martin Göttgen. Verlag Duncker & Humblot, Schriften
zum Strafrecht, Band 333, Berlin 2019, 181 Seiten, br,
€ 61,60.

RICHARD SOYER

Rechtsökonomie der Verträge

I n der von Kammel/Schummer im Linde Verlag herausge-
gebenen Reihe „Vertragsrecht und Vertragsgestaltung“

ist ein weiterer interessanter Band erschienen, der sich mit
der Rechtsökonomie der Verträge beschäftigt. Er ist inso-
fern ein Ausreißer der Reihe, weil damit ein außerjuristi-
scher Blick auf das Vertragsrecht geworfen wird, eben jener
von „Law and Economics“, einer aus der US-amerikani-
schen Rechtstradition entspringenden Rechtstheorie, die
auf die Rechtsordnung ökonomische Effizienzkriterien an-
wendet, die zu Wohlfahrtssteigerungen führen sollen. Die-
ser knapp 115 Seiten umfassende Band beleuchtet Verträge
aus diesem Blickwinkel und will damit Vertragsjuristen den
ökonomischen Zugang zu Verträgen näherbringen.

Dass Verträge nicht nur für Juristen
ein lohnendes Untersuchungsobjekt dar-
stellen, mag schon allein daraus erhellen,
dass der Nobelpreis für Wirtschaftswis-
senschaften im Jahre 2016 an die Ökono-
men Oliver Hart und Bengt Holmström
vergeben wurde, die sich mit Verträgen
ua unter dem Aspekt unvollkommener
Märkte beschäftigten.

Es ist ein großes Verdienst von Armin Kammel, dem
Mitherausgeber der Reihe und anzunehmenderweise Autor
der juristischen Teile des Buches ua zum Vertragsrecht aus
rechtsökonomischer Perspektive und zum Soft Law, dass er
den Doyen der österreichischen Rechtsökonomie zur Mit-
arbeit an diesem Buch gewinnen konnte. Kennern der öko-
nomischen Theorie des Rechts ist Wolfgang Weigel als Au-
tor der „Rechtsökonomie“ bekannt, das zwar auch auf Eng-
lisch erschienen ist, aber seit Jahren zu den Standardwerken
im deutschsprachigen Raum zählt. Daher ist es auch nur zu
verständlich und naheliegend, dass sich der vorliegende
Band, was die ökonomischen Aspekte angeht, an der Glie-
derung des Standardwerkes orientiert. Die Unterscheidung
von „vollkommenen“ und „kontingenten“ Verträgen, die
Analyse von Anreizwirkungen bei der Gestaltung von Scha-
denersatzregimen sowie die Untersuchung der Interessen-
lagen bei Gewährleistung und Garantie findet man auch
in diesem Band gleichsam als „Klassiker“. Einen großen
Mehrwert bietet die sog „Instrumentenkunde“, die quasi
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als Tool-Box in knappen Absätzen zentrale Werkzeuge der
Rechtsökonomie darstellt, wie etwa die Formel von Learned
Hand für die optimale Sorgfalt, die Konzepte des „cheapest
cost avoiders“ und „cheapest insurers“ oder was man unter
dem „Principal-Agent-Problem“ verstehen soll, das in der
deutschen Literatur manchmal – für den Juristen missver-
ständlich – als Sachwaltermodell bezeichnet wird. Juristen
wird wahrscheinlich auch die Figur des „effizienten Ver-
tragsbruchs“ aufstoßen, weil es danach klingt, als gäbe es
Rechtfertigungsgründe für einen Vertragsbruch. Tatsäch-
lich untersuchen die Rechtsökonomen Umstände, die es er-
lauben, einen Vertragsbruch ohne Nutzeneinbußen oder
Wohlfahrtsverluste zu begehen. In diesem Sinn stellt sich
der Vertragsbruch dann wohlfahrtstheoretisch eben als ef-
fizienteste Lösung dar.

Das Buch schließt mit einem Kapitel mit weiterführen-
den und kritischen Betrachtungen und einer Art Checkliste,
die als Raster über Verträge gelegt werden kann. Die Auto-
ren verbinden damit das Versprechen, „der praktischen ju-
ristischen Falllösung eine interessante, erweiterte Dimen-
sion“ zu geben. Dies ist zweifellos richtig, weil diese Krite-
rien es dem Juristen ermöglichen, Verträge und Vertragsge-
staltungen aus ökonomischer Perspektive zu betrachten
und deren Anreizwirkungen und wirtschaftliche Folgen ab-
zuschätzen. Konkrete Hinweise auf die strategische Füh-
rung von Vertragsverhandlungen oder die vorteilhafte Ge-
staltung von Vertragsklauseln wird der Anwalt in diesem
Buch jedoch nicht finden, weil die Rechtsökonomie nicht
den Blick auf den Vorteil des Einzelnen hat, sondern die
Wohlfahrt im Allgemeinen. Aber einigen Nutzen dazu kann
man aus der Instrumentenkunde zur Theorie der strategi-
schen Spiele ziehen, und ein interdisziplinärer Blick über
den juristischen Tellerrand in die Ökonomie – wie es in
der Einleitung zum Buch steht – wird dem Juristen auch
nicht schaden, sodass das Buch in einer Anwaltsbibliothek
sicher nicht fehl am Platz ist.

Rechtsökonomie der Verträge.

Von Wolfgang Weigel/Armin Kammel. 1. Auflage, Linde
Verlag, Wien 2019, 136 Seiten, geb, € 42,–.

TIBOR FABIAN

Allgemeines Verwaltungsrecht

D as Standardwerk für die juristische Praxis zum Allge-
meinen Verwaltungsrecht ist nunmehr in seiner

7. Auflage erschienen. Umfassend eingearbeitet wurden
die neueste Rechtsentwicklung, aktuelle Rsp sowie Neuer-
scheinungen in der Literatur.

Den Autoren ist es auch diesmal ge-
lungen, trotz einer Fülle von neuer Rsp
und der rezenten Rechtsentwicklung,
das Werk bewährt kompakt zu halten
und dennoch sämtliche Neuerungen
und auch unionsrechtliche Entwicklun-
gen zu besprechen.

Sehr positiv ist zu vermerken, dass
das Werk trotz zahlreicher Verweise

und Fußnoten im Fließtext angenehm lesbar bleibt und
am Anfang jedes Kapitels mit einer umfassenden Literatur-
liste versehen ist. Fettgedruckte Hervorhebungen ermögli-
chen dem Leser zudem ein schnelles Auffinden der relevan-
ten Stellen. Abgerundet wird das Werk durch ein Stichwort-
verzeichnis, welches rasches Nachschlagen ermöglicht. Ins-
gesamt ist das Werk – natürlich auch aufgrund seines
unschlagbaren Preises – jedenfalls empfehlenswert.

Allgemeines Verwaltungsrecht.

Von Arno Kahl/Karl Weber. 7. Auflage, Verlag Facultas,
Wien 2019, 372 Seiten, br, € 36,–.

THERESIA LEITINGER
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AKTUELLES RECHT ZUM DIENSTVERHÄLTNIS
6689 3 Stupar, Ingomar: Arbeitsrechtliche und gesundheitliche Fragen und Antworten zum Thema „Coronavirus“
6690 3 Bleyer, Birgit: Sachbezugswerte bei Privatnutzung von Dienstautos – Umstellung auf neue Emissionsmessung
6691 3 Covarrubias Venegas, Barbara: Lost in Connection? Über remotes Arbeiten, teils virtuelle Teams und digitale Führung
6692 3 Sabara, Bettina: Mögliche Personalmaßnahmen in Zeiten der Coronavirus-Krise
6693 2 Kurzböck, Wilhelm: Das Corona-Kurzarbeits-ABC

15 Schrenk, Friedrich, Florian Schrenk und Wolfram Hitz: Entgeltfortzahlung in der „Corona-Krise“ – denkbare arbeitsrechtliche
Sachverhalte

6694 3 Sabara, Bettina und Manfred Lindmayr: Die neue Sonderbetreuungszeit während der Coronavirus-Krise
6 Lindmayr, Manfred: Die gesundheitlichen Auswirkungen von Home-Office

BANK ARCHIV
3 171 Gruber, Magdalena: Das Asset-Stripping-Verbot in § 28 AIFMG – Erste Überlegungen zu den Auswirkungen der Bestimmung

auf drittfinanzierte Unternehmensübernahmen
180 Kriegner, Johann: Reduktion laufzeitunabhängiger Kosten bei vorzeitiger Kreditrückzahlung contra legem?
183 Bydlinski, Peter: § 16 Abs 1 VKrG und die Voraussetzungen analoger Anwendung – Eine kurze Antwort auf Kriegner, ÖBA 2020,

180.
4 235 Graf, Georg: Der Erstattungsanspruch bei der SEPA-Lastschrift – Auswirkungen auf das Valutaverhältnis

241 Zoppel, Moritz: Das Pfandrecht an Unternehmenszubehör in der Insolvenz
248 Sillaber, Christian: Dezentrale Transaktionseinheiten als E-Geld

ECOLEX
4 256 Reich-Rohrwig, Johannes: Das Regierungsprogramm zu Zivil-, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

260 Zerbes, Ingeborg: Das Regierungsprogramm zum Wirtschaftsstrafrecht
266 Kodek, Georg: Das Regierungsprogramm zu Zivilverfahren und Justizverwaltung
269 Mazal, Wolfgang: Arbeitsrechtliche Aspekte im aktuellen Regierungsprogramm
273 Uitz, Markus und Hemma Parsché: Coronavirus – ein Praxisleitfaden bei Unterbrechung internationaler Lieferketten
276 Kraus, Sixtus-Ferdinand: Hauptversammlungssaison fällt ins Coronavirus!
280 Mazal, Wolfgang: Entgeltfortzahlung bei pandemiebedingter Einschränkung des sozialen Lebens
283 Aichberger-Beig, Daphne: Coronavirus: Kein Arbeitsentgelt bei durch „allgemeine Kalamität“ verursachten Betriebsschließungen?
286 Leissler, Günther: EpidemieG und COVID-19-MaßnahmenG: Maßnahmen und Entschädigungen
289 Bach-Kresbach, Barbara und Eva Wielach: Scheinmakler
292 Hock, Johannes: Rechtsfolgen des Fehlens einer ausdrücklichen Honorarvereinbarung
308 Kämpf, Rolf: Die Bestimmtheitserfordernisse des Aufsichtsrats bei der Satzung einer AG
329 Auer, Desiree: VwGH: Konkludenter Vorteilsausgleich bei abweichender Einkünftezurechnung
338 Cejka, Stephan: Energiegemeinschaften im Clean Energy Package der EU
342 Piska, Christian M. und Patrick Petschinka: Abfallbegriff 2.0: Schließt das „Right to Repair“ den Kreislauf?

IMMOLEX
3 74 Prader, Christian und Hans Hauswurz: Zur Nutzwertermittlung von Wohnungseigentums-„Chamäleons“

77 Garzon, Wilhelm: Nutzwert und Widmung im WGG
95 Fuhrmann, Karin: Die Tücken des gewerblichen Grundstückshandels

4 106 Prader, Christian und Lukas Gottardis: Auswirkungen einer Pandemie (COVID-19) auf das Mietrecht
112 Pesek, Reinhard: Vereinbarungen über die Brauchbarkeit des Mietgegenstands im WGG
116 Köll, Daniel: Gemeinnützige Eigentumswohnung – eine Haftungsfalle?
125 Bovenkamp, Helene, Florian Petrikovics und Gottfried Sulz: Endlich mehr Klarheit bei „Luxusimmobilien“

JOURNAL FÜR STRAFRECHT
2 107 Tipold, Alexander: Das Regierungsprogramm 2020–2024

117 Oberlaber, Johannes: Die Feststellung des Erklärungswerts von Emojis und Emoticons im Strafurteil
122 Bockemühl, Jan: Dreiländerforum Strafverteidigung – grenzüberschreitende europäische Überlegungen
130 Birklbauer, Alois und Josef Landerl: Nationalsozialistische Wiederbetätigung: Strafen oder alternative Verfahrenserledigung?
136 Huber, Christian: Änderungen im Finanzstrafgesetz durch das EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019 – Teil 2
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140 Seilern-Aspang, Hubertus und Philip Predota: Günstigkeitsvergleich bei der gewerbsmäßigen Abgabenhinterziehung (§ 38
FinStrG vor 23. 7. 2019)

JURISTISCHE BLÄTTER
3 137 Kronthaler, Christoph: Ausgewählte Fragen zur Form von fremdhändigen letztwilligen Verfügungen

148 Nordmeyer, Vincent M.: Das Pfandrecht an Superädifikaten bei Vereinigung von Grund- und Gebäudeeigentum

MEDIEN UND RECHT
1 3 Panic, Stefan und Benedikt Wolf: Änderungen im Bereich der Bilddatenverarbeitung

27 Homar, Philipp: Unzulässigkeit der Weiterveräußerung von E-Books
44 Jung, Sascha und Randolph Schwab: Können Verstöße gegen die DSGVO als Rechtsbruch nach § 1 UWG geltend gemacht wer-

den?

ÖSTERREICHISCHE JURISTENZEITUNG
5 197 Tritremmel, David: Baustelle Ehe und eingetragene Partnerschaft

203 Mayr, Sebastian: Kann man einen weggeworfenen „Richter“ stehlen?
6 245 Vogl, Felix Karl: Steuern als Belastung des Pflichtteils iSd § 762 ABGB nF

250 Bauer, Raphaela: Korruption und Untreue – zwangsläufig ein Doppelpack?
7 293 Trenker, Martin: Bindungswirkung des zivilgerichtlichen Geständnisses

302 Ennöckl, Daniel: Wie kann das Recht das Klima schützen?

ÖSTERREICHISCHE NOTARIATSZEITUNG
2 41 Woschnak, Klaus: Der Weg zur Versorgungsanstalt des österreichischen Notariates

48 Petrikovics, Anna Theresa: EuGH zur Zulässigkeit von Tarifen für freie Berufe – Auswirkungen für das österreichische Notariat?
3 81 Neumayr, Uwe: Das gesetzliche Unterhaltsvermächtnis

RECHT DER MEDIZIN
3 44 Hofer, Miriam: Der Einfluss des EGMR auf die Entwicklung des Medizinrechts

50 Noe, Danielle und Claudia Steinböck: Neue Wege der Organgewinnung (Teil I)
57 Heissenberger, Wolfgang: Zur Geltung des HeimAufG in Schulen
60 Kruesz, Corina: Datenschutz-Folgenabschätzung: Keine Ausnahme für Einzelpraxen?

RECHT DER WIRTSCHAFT
3 151 Koppensteiner, Hans-Georg: Aktienrechtlicher Konzerneingangsschutz – exit or voice?

166 Škorjanc, Žiga: Bemessung von Geldbußen nach der DSGVO – erste Praxiserfahrungen in Österreich und EU
182 Resch, Reinhard: Geschlechterquote bei Entsendung der Arbeitnehmervertreter durch die Konzernvertretung gem § 110 Abs 6b

ArbVG
184 Blasl, Karin: Ausbildungskostenrückersatz bei Saisondienstverhältnissen
208 Wind, René: Verfassungsrechtliche Aspekte der pauschalen Gewinnermittlung nach § 17 Abs 3a EStG

TAXLEX
3 76 Renner, Bernhard: Begünstigung für Veräußerungsgewinne bei erneuter Erwerbstätigkeit

81 Weinzierl, Christine: Einfuhr-Versandhandelslieferungen ab 2021
85 Leonov, Daniel: Die IP-Adresse als (geeignetes) Tatbestandsmerkmal des § 1 Digitalsteuergesetz 2020?
93 Steiger, Stefan: Steuerberatungstätigkeit im freien Dienstverhältnis – keine Pflichtversicherung nach dem ASVG

WIRTSCHAFTSRECHTLICHE BLÄTTER
3 121 Mock, Sebastian und Christian Illetschko: Verbraucherschutz in der stillen Gesellschaft

129 Goricnik, Wolfgang und Katrin Wetsch: (Un-)Zulässigkeit einer heimlichen Videoüberwachung am Arbeitsplatz im Lichte der
EMRK – Kritische Anmerkungen zu EGMR (GK) López/Ribalda ua/Spanien

ZEITSCHRIFT FÜR ARBEITS- UND SOZIALRECHT
2 52 Aubauer, Helwig und Martina Rosenmayr-Khoshideh: Kassenfusion und Dienstgeber-Parität in Selbstverwaltungsorganen ver-

fassungskonform
57 Brameshuber, Elisabeth: Neue „Aufsichtsbefugnisse“ und Eignungstest großteils verfassungswidrig
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65 Lachmayr, Konrad: Die Sozialversicherungsprüfung als eigener Wirkungsbereich der ÖGK
70 Tomandl, Theodor: Der VfGH zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz

2a 137 Jöst, Andreas: Überstunden bei Gleitzeit
144 Stegmüller, Thomas: Arbeitszeit und Kollektivvertrag

ZEITSCHRIFT FÜR EUROPARECHT, INTERNATIONALES PRIVATRECHT UND RECHTSVERGLEICHUNG
1 4 Baier, Simon: Die neue EU-Verordnung zur Sicherstellung des Wettbewerbs im Luftverkehr – ein Überblick

37 Budzikiewicz, Christine: Internationales Familienrecht: Ein Blick auf die jüngsten Reformen im österreichischen IPR-Gesetz

ZEITSCHRIFT FÜR FINANZMARKTRECHT
3 114 Stern, Thomas: Investment Firm Review: Metamorphosen und neue Ordnungsnormen im Reich der Wertpapierfirmen

122 Peschetz, Katharina und Alexander Peschetz: Novelle des FM-GwG zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie

ZEITSCHRIFT FÜR INSOLVENZRECHT UND KREDITSCHUTZ
1 5 Posani, Maria: Kostendeckung ist keine Voraussetzung für die Restschuldbefreiungserteilung in Abschöpfungsverfahren

9 Herndl, Lukas: Sicherheitentreuhand und Absonderungsrecht
14 Schneider, Birgit: Die neue elektronische Zustellung
18 Prior, Matthias: Die neue eZustellung und deren Auswirkung auf die Postsperre gem § 78 Abs 2 IO

ZEITSCHRIFT FÜR VERBRAUCHERRECHT
2 44 Langer, Stefan: AGB-Recht und Verbandsprozess: Judikatur-Überblick 2019

48 Artmann, Eveline und Alexander Zauner: Zur Zulässigkeit von Geschlechterklauseln in Gesellschaftsverträgen
52 Graf, Georg: Rust-Hackner und die Verjährung der Vergütungszinsen
57 Faber, Wolfgang: Neues Gewährleistungsrecht und Nachhaltigkeit (Teil II)

ZEITSCHRIFT FÜR WIRTSCHAFTS- UND FINANZSTRAFRECHT
2 58 Kahl, Christopher und Alexander Stücklberger: Zur Zulässigkeit von Parteispenden aus korruptionsstrafrechtlicher Sicht

63 McAllister, Vanessa: Übernahme von Swapverträgen als Untreue gemäß § 153 StGB
71 Glaser, Severin: In welchem Zeitraum kann eine Vortat der Geldwäscherei begangen werden?
76 Glaser, Severin und Robert Kert: EuGH: Österreichische Staatsanwaltschaft als Justizbehörde im Sinne des RB Europäischer Haft-

befehl
79 Starl, Sebastian: Der Entfall des Qualifikationstatbestands der gewerbsmäßigenTatbegehung im Lichte des Günstigkeitsvergleichs
87 Edelhauser, Christiane: Beteiligung am finanzstrafrechtlichen Sonderdelikt

ZIVILRECHT AKTUELL
4 64 Sommer, Bernhard: Zwischenurteil und Aufhebungsbeschluss

67 Striessnig, Florian: Zur unklaren Kostenbemessungsgrundlage im exekutionsrechtlichen Zwischenstreit zwischen dem Gläubiger
und einem Dritten

69 Hartl, Franz: Schmerzengeldsätze in Österreich

österreichisches anwaltsblatt 06_2020

385

Zeitschriftenübersicht



Balanceakt Geheimnisschutz –
so meistern sie ihn!

2020. XVIII, 268 Seiten.
Geb. EUR 68,–
ISBN 978-3-214-15537-7

Dieses Werk ist auch online erhält lich:
manz.at/geschaeftsgeheimnis

Hofmarcher

Das Geschäftsgeheimnis
Dieses Handbuch enthält eine umfassende Darstellung der neuen Bestimmungen im UWG über den Schutz 

von Geschäftsgeheimnissen und widmet sich auch den strafrechtlichen Bestimmungen sowie dem Verhält-

nis zu anderen Rechtsbereichen wie insbesondere zum Datenschutzrecht. 

• Die neuen Bestimmungen - systematisch gegliedert und kommentiert

• Mit Checklisten zu den notwendigen Geheimhaltungsmaßnahmen sowie zur Vertragsgestaltung 

• Zusammenfassung der Auswirkungen im Arbeitsrecht
• Tabellarische Übersichten, Gesetzestexte und Entsprechungstabelle im Anhang

MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH
tel +43 1 531 61 100  fax +43 1 531 61 455  bestellen@manz.at  Kohlmarkt 16 ∙ 1010 Wien  www.manz.at

AUCH AUF
 rdb.at

Bestens gerüstet mit
unseren Experten!
2020. XVIII, 534 Seiten. 
Br. EUR 59,– 
ISBN 978-3-214-17598-6

Grosinger · Siegert · Szymanski

Das neue österreichische Waffenrecht 5. Auf lage

Salutwaffen, neue Kategorisierungen, Ausnahmeregelungen für Jäger, Meldepfl icht bei verdächtigen Transaktionen – 

die jüngste Novelle des Waffenrechts bringt viele Neuerungen mit sich. 

Mit der 5. Aufl age des Juridica-Kommentars sind Sie bestens gerüstet:

•  Waffengesetz auf aktuellstem Stand (inkl Novelle BGBl I 2018/97, die mit 1.1. und 14.12.2019 in Kraft getreten ist)

• ausführliche Kommentierung
• Materialien und Judikatur
• Runderlass des BMI
• Übersicht zur Registrierung im Zentralen Waffenregister 

•  wichtige Nebenbestimmungen: 1. und 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung, Kriegsmaterialgesetz, 

Waffenbücherverordnung, „Soft-Gun-Verordnung“, etc

MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH
tel +43 1 531 61 100  fax +43 1 531 61 455  bestellen@manz.at  Kohlmarkt 16 ∙ 1010 Wien  www.manz.at



388 Disziplinarrecht

Disziplinarverfahrensrecht (I)

Disziplinarverfahrensrecht (II)

387

Rechtsprechung

österreichisches anwaltsblatt 06_2020



Disziplinarverfahrensrecht (I)
DISZIPLINARRECHT

§§ 47, 58 DSt; § 87 Abs 2 StPO
Kein Beschwerderecht des Zeugen gegen seine Ladung zur mündlichen Verhandlung des Diszipli-
narrats
OGH 20. 1. 2020, 20 Ds 7/19p

Sachverhalt:
Die Beschwerde eines Zeugen gegen dessen Ladung zur
mündlichen Verhandlung des Disziplinarrats wurde vom
OGH zurückgewiesen.

Aus den Entscheidungsgründen:
Dem geladenen Zeugen kommt aufgrund der taxativen
Aufzählung des § 47 DSt (der a maiori ad minus auch im
Gegenstand der Ausschreibung der Verhandlung durch den
Vorsitzenden des Disziplinarrats Platz greift) sowohl per-
sönlich als auch sachlich aufgrund des prozessleitenden
Charakters dieser ihn betreffenden Verfügung (§ 58 DSt –
vgl Lehner in Engelhart et al, RAO10 DSt § 58 Rz 1 sowie 26
Ds 11/18v mwN zur StPO und dem RStDG) eine Beschwer-
delegitimation nicht zu.

Die Berufung auf § 87 Abs 2 Satz 2 StPO versagt auf-
grund der Anordnung bloß subsidiärer Geltung der StPO
in § 77 Abs 3 DSt und den – somit vorgehenden („als sich
aus diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt“) – eben er-
wähnten Bestimmungen des DSt.

Zur Abrundung sei daran erinnert, dass grundsätzlich
dem erkennenden Organ im Hauptverfahren (im Gegen-
stand also dem Disziplinarrat) die Entscheidung über die
Aussageverweigerung (§§ 157, 158 StPO; hier iVm § 36
Abs 1, § 77 Abs 3 DSt) zukommt (instruktiv und weiterfüh-
rend Kirchbacher, WK-StPO § 248 Rz 12, § 159 Rz 6).

Anmerkung:
Gem § 87 Abs 2 Satz 2 StPO steht jeder Person Be-
schwerde zu, die behauptet, durch das Gericht im Rah-
men einer Beweisaufnahme in einem subjektiven Recht
verletzt worden zu sein. Auch im gerichtlichen Strafver-
fahren hat der Zeuge nach der Rsp des OGH aufgrund der
expliziten Ausnahmeregelung des § 243 Abs 1 StPO nur
ein Beschwerderecht gegen die Verhängung einer Geld-
strafe bei Nicht-Erscheinen in der Hauptverhandlung,
nicht aber in allen anderen Belangen in der Hauptver-
handlung (Fabrizy, StPO13 § 87 Rz 1a, 14 Os 123/14s).

MICHAEL BURESCH

Disziplinarverfahrensrecht (II)
DISZIPLINARRECHT

§ 35 DSt; § 17 ZustG; §§ 14, 22 RL-BA 2015
Voraussetzungen für die Verhandlung in Abwesenheit des Disziplinarbeschuldigten
Zulässigkeit des Zeugenbeweises
Erfordernis hinreichender Feststellungen zur Publizitätswirkung als Voraussetzung für eine Verur-
teilung wegen der Beeinträchtigung von Ehre oder Ansehen des Standes
OGH 19. 12. 2019, 28 Ds 9/18 i

Sachverhalt:
Mit dem – in Abwesenheit des Disziplinarbeschuldigten er-
gangenen – Erk des Disziplinarrats wurde der Disziplinar-
beschuldigte der Disziplinarvergehen der Berufspflichten-
verletzung und der Beeinträchtigung von Ehre oder Anse-
hen des Standes nach § 1 Abs 1 [erster und zweiter Fall] DSt
schuldig erkannt und hiefür gem § 16 Abs 1 Z 2 DSt zu ei-
ner Geldbuße von € 2.500,– verurteilt, weil er – entgegen
den Bestimmungen der §§ 3 und 37 RL-BA [1977]; vgl nun-
mehr §§ 14 und 22 RL-BA 2015 – die vom Anzeiger geleg-
ten Honorarnoten über € 1.046,04 und € 784,52, trotz Gel-

tendmachung seiner persönlichen Haftung und Fälligkeit
am 12. 9. 2016 sowie mehrmaliger Urgenz, erst am
10. 7. 2017 bezahlt hat.

Seiner Berufung gab der OGH teilweise statt, indem er
das angefochtene Erk, das im Übrigen unberührt blieb, in
seiner rechtlichen Beurteilung des vom Schuldspruch er-
fassten Sachverhalts (auch) als Disziplinarvergehen der Be-
einträchtigung von Ehre oder Ansehen des Standes nach § 1
Abs 1 zweiter Fall DSt, demzufolge auch im Strafausspruch,
aufhob und in der Sache selbst erkannte, dass über den Dis-
ziplinarbeschuldigten für das ihm weiterhin zur Last liegen-

MICHAEL BURESCH

Der Autor ist Rechtsan-
walt in Wien und An-
waltsrichter beim OGH.

2020/170

MICHAEL BURESCH

Der Autor ist Rechtsan-
walt in Wien und An-
waltsrichter beim OGH.

2020/171
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de Disziplinarvergehen der Berufspflichtenverletzung nach
§ 1 Abs 1 erster Fall DSt eine Geldbuße in Höhe von
€ 1.500,– verhängt wird.

Aus den Entscheidungsgründen:
Im vorliegenden Fall wurde dem Disziplinarbeschuldigten
(nach vorab erfolgter telefonischer Information am
19. 4. 2018) die Verständigung, dass der Termin der Haupt-
verhandlung vom 23. 4. 2018 auf den 11. 6. 2018 vertagt
werde, am 20. 4. 2018 per Hinterlegung (§ 44 Abs 1 Satz 2
DSt; § 17 Abs 1 und 2 ZustG) zugestellt.

Unter bloßer Bezugnahme auf die – auch im Schriftsatz
vom 22. 6. 2018 unsubstantiiert vorgetragene – Behaup-
tung, der Disziplinarbeschuldigte sei zu diesem Zeitpunkt
(bzw „im Zeitraum ab Mitte April bis Ende Mai 2018“)
„ortsabwesend“ und nicht „an der gegenständlichen Abga-
bestelle“, sondern „an anderen Orten“ gewesen, wo sich
„auch Kanzleien der ***** befinden“, werden keine konkre-
ten Umstände glaubhaft gemacht, die geeignet wären, be-
rechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Zustellvor-
gangs (§ 17 Abs 3 ZustG) und solcherart an der (in § 35
DSt statuierten) Voraussetzung ordnungsgemäßer Ladung
aufkommen zu lassen (vgl dazu: RIS-Justiz RS0036440
[T 7]; VwGH 97/16/0196; VwGH 91/17/0047).

Weitere Voraussetzung der Durchführung einer Ver-
handlung in Abwesenheit des Disziplinarbeschuldigten ist,
dass es für die Nichtteilnahme keine ausreichende Entschul-
digung gibt (vgl RIS-Justiz RS0057027). Den Entschei-
dungsgründen zufolge war der Disziplinarbeschuldigte je-
denfalls am 8. 6. 2018 in Kenntnis des für 11. 6. 2018 anbe-
raumten Termins des Disziplinarrats und teilte er der
Rechtsanwaltskammer schriftlich mit, dass es ihm „leider
aufgrund anderer, nicht verschiebbarer Termine nicht mög-
lich“ sei, zur Verhandlung „am 11. Juni 2018, zu kommen“.
Unter einem gab er bekannt, einen Rechtsanwalt um Ver-
tretung gebeten zu haben, welcher die Disziplinarverhand-
lung am 11. 6. 2018 auch besuchte.

Die im genannten Schreiben dargestellten Umstände der
unterbliebenen Behebung der Ladung sowie die Mitteilung
des Disziplinarbeschuldigten, an der Teilnahme „an der
Verhandlung am 11. Juni 2018“ aufgrund „anderer nicht
verschiebbarer Termine“ gehindert zu sein, ohne um eine
Vertagung zu ersuchen bzw zu erklären, welche konkreten
(beruflichen oder privaten) Termine hiefür den Anlass bie-
ten sollten, wurden vom Disziplinarrat zu Recht nicht als
ausreichende Entschuldigung für sein Fernbleiben aner-
kannt (vgl dazu: OBDK 15. 3. 1999, 9 Bkd 5/98 AnwBl
1999/7611; VfGH B 1034/2013; Engelhart/Hoffmann/Leh-
ner/Rohregger/Vitek, RAO10 § 35 DSt Rz 5 ff mwN; Feil/
Wennig, AnwR8 § 35 DSt 940). Das Vorbringen zur Darle-
gung einer Entschuldigung muss bereits im Zeitpunkt der
Entschuldigung erstattet werden; ein allfälliges späteres
Vorbringen ist unbeachtlich (VfGH B 1034/2013). Ein un-
abweisbares Hindernis an der Einhaltung des Verhand-
lungstermins (iSd § 427 Abs 3 Satz 3 StPO) kann hier eben-

falls nicht als nachgewiesen angenommen werden (RIS-Jus-
tiz RS0101596; Bauer, WK-StPO § 427 Rz 19).

Der weiteren Verfahrensrüge (§ 77 Abs 3 DSt iVm § 281
Abs 1 Z 4 StPO) zuwider wurde der Disziplinarbeschuldigte
auch durch die Abweisung des Antrags auf Vernehmung
eines Zeugen zum Nachweis dafür, dass dieser mit dem Dis-
ziplinarbeschuldigten vereinbart und ihm „zugesagt habe,
er würde die noch offenen Honorarnoten des Anzeigers be-
zahlen“, nicht in seinen Verteidigungsrechten verletzt.
Denn der Disziplinarrat ging ohnedies davon aus, dass der
Disziplinarbeschuldigte seinen Mandanten ersucht hatte,
das Honorar des (substitutionsweise für ihn einschreiten-
den) Anzeigers zu bezahlen, was dieser jedoch „nicht ge-
macht“ hat, weshalb die „Zahlung durch [den] Disziplinar-
beschuldigten“ vom Anzeiger „persönlich urgiert“ wurde.
Eine Klärung der Frage, inwieweit der Disziplinarbeschul-
digte „darauf vertrauen durfte“, dass „sein Mandant direkt
das Substitutionshonorar an den Anzeiger überweist“, bzw
dass ihm „nicht bekannt“ gewesen sei, dass „dieser die Zah-
lung nicht vorgenommen hat“, ist dem Zeugenbeweis nicht
zugänglich, weil Zeugen nur über sinnliche Wahrnehmun-
gen von Tatsachen, nicht aber über Einschätzungen, Wer-
tungen oder ähnlich intellektuelle Vorgänge zu vernehmen
sind (RIS-Justiz RS0097540; Kirchbacher, WK-StPO § 154
Rz 8). Rechtsfragen hingegen (wie vorliegend: die Beurtei-
lung einer Zahlungsanweisung als haftungsbefreiend) schei-
den als Gegenstand der Beweisaufnahme überhaupt aus
(RIS-Justiz RS0130194).

Im Ergebnis wird zutreffend eingewendet, dass § 1 Abs 1
zweiter Fall DSt eine – dem Erk nicht zu entnehmende –

Tatsachenbasis voraussetzt, wonach das Fehlverhalten des
Disziplinarbeschuldigten insofern hinreichende Publizitäts-
wirkung entfaltet hätte oder die Verfehlung so schwerwie-
gend wäre, dass selbst mit einer auf wenige Personen be-
schränkten Kenntnis die Gefahr einer Minderung der Wert-
schätzung des Ansehens des Anwaltsstands verbunden ist
(RIS-Justiz RS0054876; RS0055086; Engelhart/Hoffmann/
Lehner/Rohregger/Vitek, RAO9 § 1 DSt Rz 12ff).

Vorliegend konstatierte der Disziplinarrat bloß, dass der
„Umstand, dass die fälligen Honorarnoten vom Disziplinar-
beschuldigten als Auftraggeber nicht bezahlt wurden“,
„auch Dritten Unbeteiligten zur Kenntnis“ gelangt ist und
erwog, dass der Disziplinarbeschuldigte seinen Klienten
aufgefordert hatte, die an ihn gerichtete Honorarnote „un-
mittelbar zu bezahlen“, obwohl dieser „nicht Auftraggeber
war“, was er „auch dem Anzeiger“ mitteilte. Dass solcherart
das inkriminierte Verhalten einem größeren Personenkreis
zur Kenntnis gelangt wäre, ist den Entscheidungsgründen
nicht zu entnehmen. Darauf bezogene Annahmen sind auch
in einem zweiten Rechtsgang nicht zu erwarten.

MICHAEL BURESCH
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SUBSTITUTIONEN

WIEN

Übernehme Substitutionen in Wien und Umge-

bung, auch kurzfristig, in Zivil- und Strafsachen

(Nähe Justizzentrum), auch Verfahrenshilfe und

Rechtsmittel. Dr. Christa Scheimpflug, Rechtsan-

walt, Erdberger Lände 6, 1030 Wien. Telefon (01)

713 78 33 und (01) 712 32 28, auch außerhalb der

Bürozeiten, Telefax (01) 713 78 33–74 oder Mo-

biltelefon (0664) 430 33 73 und (0676) 603 25 33,

E-Mail: scheimpflug@aon.at

Verfahrenshilfe in Strafsachen.

RA Dr. Irene Pfeifer, Riemergasse 10, 1010 Wien,

Telefon (01) 512 22 90, (0664) 302 53 56, Telefax

(01) 513 50 35, E-Mail: i.pfeifer.ra@chello.at,

übernimmt Substitutionen, auch Verfahrenshilfe

in Strafsachen und Rechtsmittel.

RA Dr. Elisabeth Nowak, 1190 Wien, Gymnasium-

straße 68/6, Telefon (01) 369 59 34, Telefax

(01) 369 59 34–4, übernimmt Substitutionen in

Zivil- und Strafsachen in Wien und Umgebung,

insbesondere vor den Bezirksgerichten Döbling

und Hernals.

Substitutionen aller Art (auch in Straf- und Exe-

kutionssachen) in Wien und Umgebung (in Wien

auch kurzfristig) übernehmen die Rechtsanwäl-

te Mag. Wolfgang Reiffenstuhl & Mag. Günther

Reiffenstuhl, Franz-Josefs-Kai 41/9, 1010 Wien

(nächst Justizzentrum Wien-Mitte). Telefon

(01) 218 25 70, Telefax (01) 218 84 60.

RA Dr. Claudia Stoitzner übernimmt – auch kurz-

fristig – Substitutionen aller Art in Wien und

Umgebung, auch Verfahrenshilfe in Straf-, Zivil-

und Verwaltungssachen sowie Ausarbeitung

von Rechtsmittel und gänzliche Übernahme

von Verfahrenshilfesachen. Dr. Claudia Stoitz-

ner, Rechtsanwältin, Mariahilfer Straße 45/5/36,

1060 Wien, Tel.: (01) 585 33 00,

Fax: (01) 585 33 05, Mobil: (0664) 345 94 66,

E-Mail: office@rechtsanwaeltinstoitzner.com

Dr. Steiner und Mag. Isbetcherian übernehmen –

auch kurzfristig – Substitutionen aller Art (auch

in Strafsachen), auch Verfahrenshilfe in Strafsa-

chen und Ausarbeitung von Rechtsmitteln, dies

in Wien und Umgebung. 1030 Wien, Hintzerstra-

ße 11/4, Telefon (01) 712 63 14, (01) 713 23 20,

Telefax (01) 713 07 96,

E-Mail: ra-steiner-isbetcherian@aon.at

Substitutionen aller Art (auch Verfahrenshilfe

und Ausarbeitung von Rechtsmitteln) in ganz

Wien übernimmt RA Mag. Christian Bammer,

1070 Wien, Kaiserstraße 57–59/1/14B. Telefon

(01) 522 65 19, Telefax (01) 522 65 97, E-Mail:

office@ra-bammer.at, www.ra-bammer.at

Substitutionen aller Art in Wien und Wien-Um-

gebung. RA Mag. Sebastian Krumpel übernimmt

gerne Substitutionen in Zivil-, Straf- und Verwal-

tungssachen (auch Verfahrenshilfe, auch Rechts-

mittel). Telefon (01) 595 49 92 (Telefax -99), Mobil

(0680) 442 48 04, E-Mail: office@krumpel.net, Lo-

quaiplatz 13/19, 1060 Wien, www.krumpel.net

Erfahrener Prozessanwalt übernimmt Substi-

tutionen aller Art in ganz Wien. RA Dr. Stephan

Messner, 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße

22/D/B10A, Telefon: 01/876 30 96,

Telefax: 01/876 30 96-4.

E-Mail: ra.dr.messner@aon.at,

homepage: www.ra-messner.at

RA Martin Fürthaler, LL.M. MSc., Baumannstraße

9/11, 1030 Wien, Nähe Wien Mitte), übernimmt –

auch kurzfristig – Substitutionen von Verhand-

lungen (insb. in Zivil- und Strafsachen) in Wien

und Umgebung zu den üblichen kollegialen

Konditionen. Erreichbarkeit: 0664 155 0702 oder

während der Kanzleiöffnungszeiten

unter 01/712 84 79 bzw. an:

rechtsanwalt@neumayer-walter.at

KÄRNTEN

Substitutionen aller Art (auch Strafsachen und

Verfahrenshilfen), insbesondere für die Bezirks-

gerichte Villach, Spittal/Drau, Klagenfurt,

Feldkirchen, Hermagor, auch kurzfristig – über-

nimmt Rechtsanwalt Mag. Markus Steinacher,

Italienerstraße 10b, 9500 Villach,

Telefon (04242) 23203 bzw.

E-Mail: office@ra-steinacher.at

STEIERMARK

Graz: RA Mag. Eva Holzer-Waisocher, 8010 Graz,

Kreuzgasse 2c, übernimmt für Sie gerne – auch

kurzfristig – Substitutionen in Zivil- und

Strafsachen in Graz und Umgebung. Telefon

(0316) 82 65 54, Telefax DW 30,

E-Mail: office@anwalt-austria.at, Mobil erreichbar:

(0676) 310 48 52.

SALZBURG

RA Dr. Christian Adam, 5020 Salzburg, Sigmund-

Haffner-Gasse 3, übernimmt Substitutionen aller

Art in der Stadt Salzburg. Telefon (0662)

84 12 22-0, Telefax DW -6, office@ra-adam.at

RA Dr. Klaus Estl, Schanzlgasse 4a, 5020 Salzburg,

mit Kanzleisitz unmittelbar neben Bezirks- und

Landesgericht Salzburg, übernimmt auch kurz-

fristigst Substitutionen in Zivil-, Straf- und Ver-

waltungssachen.

Telefon-Nr.: 0662/843164, Telefax: 0662/844443,

E-Mail: gassner.estl@salzburg.co.at

VORARLBERG UND TIROL

RA Mag. Martin Reichegger übernimmt als er-

fahrener Prozessanwalt Substitutionen aller Art

im Raum Vorarlberg und Tirol. Beauftragungen

unter: E-Mail: kanzlei@ra-rm.at;

Tel.: +43 (0)5522/22830,

Fax: +43 (0)5522/22830–11.

INTERNATIONAL

Deutschland: Zwangsvollstreckung, Titelum-

schreibung, Substitution. Rechtsanwalt aus

München übernimmt sämtliche anwaltlichen

Aufgaben in Deutschland. Zuverlässige und

schnelle Bearbeitung garantiert! Rechtsanwalt

István Cocron, Liebigstraße 21, 80538 München,

Telefon (0049–89) 552 999 50, Telefax (0049–89)

552 999 90. Homepage: www.cllb.de

Deutschland: Rechtsanwalt Klamert (Mitglied

RAK Tirol/München) steht österreichischen Kol-

legen für Mandatsübernahmen/grenzüberschrei-

tende Angelegenheiten und Substitutionen/

Zwangsvollstreckungen jederzeit gerne in

Gesamt-Deutschland/Kitzbühel zur Verfügung.

Telefon 0049/89/540 239-0,

Telefax 0049/89/540 239-199,

E-Mail: klamert@klamertpartner.de;

www.klamertpartner.de

Griechenland: RA Dr. Eleni Diamanti, in Öster-

reich und Griechenland zugelassen, vertritt vor

griechischen Gerichten und Behörden und steht

österreichischen Kollegen für Fragen zum

griechischen Recht zur Verfügung. Weyrgasse 6,

1030 Wien, und Ypsilantou 6, 10675 Athen,

Telefon (01) 713 14 25, Telefax DW 17,

E-Mail: office@diamanti.at
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Italien: RA Avv. Ulrike Christine Walter (Partner von

del Torre & partners), in Österreich und Italien zuge-

lassene Rechtsanwältin, Kärntner Straße 35, 1010

Wien, und corso Verdi 90, 34170 Goerz, und 33100

Udine, Via Cussignacco 5, Italien, steht österreichi-

schen Kollegen für Mandatsübernahmen und staa-

tenübergreifende Substitutionen aller Art zur Verfü-

gung. Tel. 0039 (0432) 60 38 62, Telefax 0039 (0432)

52 62 37, Mobil 0039 334 162 68 13, E-Mail:

segreteria@euroius.it, Internet: www.euroius.it

Niederlande: Rechtsanwaltskanzlei Schmdt Ad-

vocatuur aus Leiden mit Zweigstelle in Österreich

steht österreichischen Kollegen für Mandats-

übernahmen und bei grenzüberschreitenden

Angelegenheiten gerne zur Verfügung. Bei Fra-

gen zum Niederländischen Wirtschaftsrecht, Ur-

heberrecht und Allgemeinen Zivilrecht kontak-

tieren Sie RA Mag. J. Menno Schmidt (M:

+43 [0]680 118 1515). Leiden, Kanaalpark 140,

NL-2321 JV, Telefon +31 (0)20 3200 360,

E-Mail: mail@schmdt.nl; www.schmdt.nl

Slowenien – Kroatien – Bosnien und Herzego-

wina – Serbien – Montenegro – Mazedonien –

Kosovo: Rechtsanwaltskanzlei Mag.

Dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o. (GmbH),

Trdinova ulica 5, SI-1000 Ljubljana, Vertrauens-

anwalt, steht sämtlichen Kolleginnen und Kolle-

gen für cross-border-Mandatsübernahmen in di-

versen Rechtssachen zur Verfügung.

Telefon +386 (0)1 434 76 12,

Telefax +386 (0)1 432 02 87,

E-Mail: office@mst-rechtsanwalt.com,

Web: www.mst-rechtsanwalt.com

KANZLEIABGABE

NIEDERÖSTERREICH

Suche Rechtsanwaltspartner/in oder Rechtsan-

waltsanwärter/in knapp vor Eintragungsfähigkeit

für Übernahme meiner Kanzlei in ca. einem Jahr.

Großzügige helle Räume in repräsentativem Ge-

bäude, EDV-Ausstattung, JurXpert, etc. vorhan-

den. Anfragen bitte an kanzlei@ra-schubert.at
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Indexzahlen 2020 Feber März

Berechnet von Statistik Austria

Index der Verbraucherpreise 2015 (Ø 2015 = 100) 107,8 108,1*)

Großhandelsindex 2015 (Ø 2015 = 100) 105,2 101,8*)

Verkettete Vergleichsziffern

Index der Verbraucherpreise 2010 (Ø 2010 = 100) 119,3 119,7*)

Index der Verbraucherpreise 2005 (Ø 2005 = 100) 130,7 131,0*)

Index der Verbraucherpreise 2000 (Ø 2000 = 100) 144,5 144,9*)

Index der Verbraucherpreise 96 (Ø 1996 = 100) 152,0 152,4*)

Index der Verbraucherpreise 86 (Ø 1986 = 100) 198,8 199,3*)

Index der Verbraucherpreise 76 (Ø 1976 = 100) 309,0 309,8*)

Index der Verbraucherpreise 66 (Ø 1966 = 100) 542,2 543,7*)

Verbraucherpreisindex I (Ø 1958 = 100) 690,9 692,8*)

Verbraucherpreisindex II (Ø 1958 = 100) 693,2 695,1*)

Lebenshaltungskostenindex (April 1945 = 100) 6070,5 6087,4*)

Kleinhandelsindex (März 1938 = 100) 5231,9 5246,4*)

Großhandelsindex (Ø 2010 = 100) 109,0 105,5*)

Großhandelsindex (Ø 2005 = 100) 120,8 116,9*)

Großhandelsindex (Ø 2000 = 100) 133,0 128,7*)

Großhandelsindex (Ø 1996 = 100) 137,0 132,5*)

Großhandelsindex (Ø 1986 = 100) 142,9 138,2*)

Großhandelsindex (Ø 1976 = 100) 190,2 184,1*)

Großhandelsindex (Ø 1964 = 100) 316,7 306,4

Großhandelsindex (März 1938 = 100) ohne MWSt 3088,7 2988,8*)

*) vorläufige Werte Zahlenangaben ohne Gewähr

ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG · WOLLZEILE 1–3 · 1010 WIEN
TEL.: +43 1 535 12 75-0 · FAX: +43 1 535 12 75-13 · RECHTSANWAELTE@OERAK.AT · WWW.RECHTSANWAELTE.AT

DATENSCHUTZ Informationspflicht gemäß Art 13 DSGVO:
Das Österreichische Anwaltsblatt ist das Kundmachungsorgan des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK). Im Rahmen des Österreichischen Anwaltsblatts informiert der
Österreichische Rechtsanwaltskammertag Rechtsanwälte, emeritierte Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art 13 DSGVO
wie folgt:
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Wollzeile 1–3, 1010 Wien, +43 1 535 12 75-0, rechtsanwaelte@oerak.at,
https://www.rechtsanwaelte.at/. Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter an der Anschrift des Verantwortlichen sowie unter der E-Mail-Adresse dsba@oerak.at.
Der ÖRAK verarbeitet personenbezogene Daten der Rechtsanwälte, emeritierten Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter lediglich zur formalen Abwicklung der vom ÖRAK zu
besorgenden, gesetzlich vorgeschriebenen Geschäftsfälle, sowie personenbezogene Daten von Veranstaltungsteilnehmern zum Zwecke der Abwicklung der Veranstaltung auf Grundlage
deren Einwilligung sowie zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses. Der von der Verarbeitung Betroffene hat das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten gemäß Art 15 DSGVO,
auf Berichtigung unzutreffender Daten gemäß Art 16 DSGVO, auf Löschung von Daten gemäß Art 17 DSGVO, auf Einschränkung der Verarbeitung von Daten gemäß Art 18 DSGVO,
auf Widerspruch gegen die unzumutbare Datenverarbeitung gemäß Art 21 DSGVO sowie auf Datenübertragbarkeit gemäß Art 20 DSGVO. Sofern die Verarbeitung aufgrund einer
Einwilligungserklärung erfolgt, hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung berührt wird. Der Betroffene hat das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren – zuständig ist in Österreich die Datenschutzbehörde.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.rechtsanwaelte.at/impressumdatenschutz/

IMPRESSUM gem. § 24 MedienG
Offenlegung gem. § 25 MedienG und Angaben zu § 5 ECG abrufbar unter https://www.manz.at/impressum
Medieninhaber: MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH. Anschrift: Kohlmarkt 16, 1010 Wien. Verlagsadresse: Johannesgasse 23, 1015 Wien (verlag@manz.at).
Herausgeber: RA Dr. Rupert Wolff, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages, Wollzeile 1–3, 1010 Wien, Tel: (01) 535 12 75, Fax: (01) 535 12 75-13, E-Mail: rechts-
anwaelte@oerak.at, www.rechtsanwaelte.at Redaktionsbeirat: em. RA Dr. Gerhard Benn-Ibler, RAUniv.-Prof. Dr. Michael Enzinger, RA Dr. Georg Fialka, em. RA Dr. Klaus Hoffmann,
RA Dr. Wolfgang Kleibel, RA Hon.-Prof. Dr. Elisabeth Scheuba, RA Dr. Rupert Wolff. Redakteure: Bernhard Hruschka Bakk., Generalsekretär des Österreichischen Rechtsanwaltskam-
mertages und Mag. Christian Moser, Juristischer Dienst. Redaktion: Generalsekretariat des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages, Wollzeile 1–3, 1010 Wien, Tel: (01) 535 12 75,
Fax: (01) 535 12 75-13, E-Mail: anwaltsblatt@oerak.at Hersteller: Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 3580 Horn. Herstellungsort: Horn, Österreich. Verlagsort: Wien, Österreich.
Zitiervorschlag: AnwBl 2020/Nummer; AnwBl 2020, Seite. Anzeigenkontakt: Stefan Dallinger, Tel: (01) 531 61-114, Fax: (01) 531 61-596, E-Mail: stefan.dallinger@manz.at Bezugs-
bedingungen: Das AnwBl erscheint 11x jährlich (1 Doppelheft). Der Bezugspreis 2020 (82. Jahrgang) beträgt € 315,– (inkl Versand in Österreich). Einzelheft € 34,40. Auslandspreise auf
Anfrage. Nicht rechtzeitig vor ihrem Ablauf abbestellte Abonnements gelten für ein weiteres Jahr als erneuert. Abbestellungen müssen schriftlich bis spätestens 18. November vor
Jahresende beim Verlag einlangen. AZR: Die Abkürzungen entsprechen den „Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen
(AZR)“, 8. Aufl (Verlag MANZ, 2019). Urheberrechte: Sämtliche Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten. Kein
Teil der Zeitschrift darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Haftungsausschluss: Sämtliche Angaben in dieser Zeitschrift erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung
ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren, der Herausgeber sowie des Verlags ist ausgeschlossen. Fotocredits: Aufmacher Schwerpunkt/Abhandlungen: istockphoto/baona; Aufmacher
Service: istockphoto/Bim; Aufmacher Rechtsprechung: istockphoto/tomloel; Foto Umschlag: Foto ELSA Austria; Foto Editorial Editorial Armenak Utudjian: Werner Himmelbauer; Foto
Gernot Murko: Helge Bauer; Foto Birgit Spießhofer: privat; Foto Edith Kindermann: Webseite SERKIS_© Sven Serkis, Berlin; Foto Johannes Oberlaber: SCWP Schindhelm; Foto Michael
Buresch: privat. Grafisches Konzept: WERTHER - Marketing- und Kommunikationsberatung, Türkenschanzstraße 46, 1180 Wien. Wird an Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter
unentgeltlich abgegeben. Nachdruck, auch auszugsweise, ist mit Zustimmung der Redaktion unter Angabe der Quelle gestattet. Namentlich gezeichnete Beiträge geben ausschließlich die
Meinung der Autoren wieder.
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